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Jagdreise eines Unternehmers nicht unfallversichert - Urteil des     
LSG Schleswig-Holstein vom 05.11.1997 - L 8 U 69/97 - mit            
Folgeentscheidung in Form des BSG-Beschlusses vom 27.03.1998         
- B 2 U 56/98 B 
 
Jagdreise eines Unternehmers nicht unfallversichert (§ 548 Abs. 1    
Satz 1 RVO = § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII);                             
hier: Rechtskräftiges Urteil des Schleswig-Holsteinischen            
      Landessozialgerichts (LSG) vom 05.11.1997 - L 8 U 69/97 -      
      mit Folgeentscheidung in Form des BSG-Beschlusses vom          
      27.03.1998 - B 2 U 56/98 B -                                   
Das Schleswig-Holsteinische LSG hat mit Urteil vom 05.11.1997        
- L 8 U 69/97 - folgendes entschieden:                               
Orientierungssatz:                                                   
Nichtvorliegen eines Arbeitsunfalles, wenn ein versicherter          
Unternehmer während einer Jagdreise, auf der auch geschäftliche      
Kontakte gepflegt bzw. geknüpft werden sollten, während der          
Jagdausübung verunglückte.                                           
Das BSG hat mit Beschluß vom 27.03.1998 - B 2 U 56/98 B - die        
Beschwerde der Klägerin gegen die Nichtzulassung der Revision im     
o.g. LSG-Urteil als unzulässig verworfen.                            
 

 

 


